
LandratsamtErding,Postfach1255,85422Erding

Herrn

█████████

███████████████████
████ ████████

Vollzugdes GesetzeszurVerbesserungdergesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation(VIG);
Antrag aufInformationsgewährungvom [Datum]nach dem Verbrau-
cherinformationsgesetz(VIG)bezüglichdes Betriebes[Bezeichnung,
Anschrift]

Das LandratsamtErdingerlässtgegenüberHerrn████ ███ folgenden

Bescheid:

I. Dem AntragaufInformationsgewährungwirdstattgegeben.

II.DieInformationsgewährungerfolgtin folgenderForm:

a) BekanntgabederDatenderletztenbeidenlebensmittelrechtlichen
Betriebsüberprüfungen.

b) HerausgabederentsprechendenKontrollberichte,wenn Beanstan-
dungenimSinnevonunzulässigenAbweichungenvon den Anforde-
rungendes Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuches(LFGB),der
aufGrund des LFGB erlassenenRechtsverordnungenund unmittel-
bargeltendenRechtsaktenderEuropäischenGemeinschaftoderder
EuropäischenUnionimAnwendungsbereichdesLFGB vorliegen.

DieInformationwird10 Tage nachZustellungdiesesBescheidsan
denbetroffenenDritteninSchriftformbekanntgegeben,sofernbis
dahinkeinegerichtlicheUntersagungerfolgtist.

Ill.Die ZiffernI.und Il.dieses Bescheides sind kraftGesetzes sofort
vollziehbar.

IV.DieserBescheidergehtkostenfrei.

E2@] Terminvereinbarung:Mo bisDo7 bis17Uhr,Fr7bis13Uhr
A Öffnungszeiten:Mo bisFr7.30bis12.30Uhr,Diu.Do 14- 17Uhr
’ WeitereInformationenfindenSieimInternetunterwww.landkreis-erding.de.
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Kreis-u.Stadtsparkasse
Erding— Dorfen
IBAN:DE86 70051995
0000003343
BIC:BYLADEM1ERD

RaiffeisenbankErding
IBAN:DE78 70169356
0000113344
BIC:GENODEF1EDR

Postbank München

IBAN:DE71 70010080
0008004809
BIC:PBNKDEFF700

VR-BankErding
IBAN:DE71 7016 9605
0001855999
BIC:SGENODEF1ISE

UniCreditBankAG -
HypoVereinsbankErding
IBAN:DE12 70020270
6340 160000
BIC:HYVEDEMMXXX



 

 

Hinweise:

Falls im Rahmen der Informationsgewährung Kontrollberichte herausgege-
ben werden, werden die personenbezogenenDaten, die nicht die Lebensmit-
telunternehmer/innen direkt betreffen, geschwärzt (Kontrollpersonal, Be-
triebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem Anwendungs-
bereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinfor-

mationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, je-
doch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung dererhaltenen
Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informatio-
nen weiterverwenden, liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwortung und Risi-
ko.

DerAntragsteller stellte am 22.06.2019 per Email einen Antrag aufInformati-
onsgewährung gemäß $ 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG.

Der Antragsteller begehrt folgende Informationen:

„1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprü-
fungen im folgenden Betrieb stattgefunden:
TAJ
Haager Straße 15
85435 Erding

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die
Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen von den
Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder
anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder mehreren

solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die Herausgabe
des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts -— unabhängig davon,
wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig“
oder„schwerwiegend").“

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang
des VIG-Verfahrens berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit
gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe der erbetenen Informationen zu
äußern. Der Betroffene hat sich zur Informationsgewährungnicht geäußert.

Das Landratsamt Erding ist gemäß $ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be b) sowie 8 4 Absatz 1 Satz 4 Nummer2 VIG (Art. 3 Abs. 2 / Artikel 21 a
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG)) i.V.m. Artikel 3
Absatz 1 Nummer 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)
sachlich und örtlich zuständig.

GET

LANDRATSAMT

ERDINCG

Fachbereich 53

Verbraucherschutz

Seite 2 von 4



1. Die Information wird gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt.
Die E-Mail vom 22.06.2019 stellt einen Antrag gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1
VIG dar. Der Antrag ist hinreichend bestimmt.
Es ist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß 8& 4 Absatz 1, $ 2 Ab-
satz 1 VIG bezüglich den letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebs-

überprüfungen sowie auf Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte
im Falle von Beanstandungen für die Gaststätte „TAJ*, Haager Straße 15,

85435 Erding.
Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Infor-

mationsgewährung betroffen. Deshalb wurde dem betroffenenDritten gemäß
8 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gelegenheit gegeben, sich zur geplanten Infor-
mationsherausgabe zu äußern.
Der Betrieb äußerte sich nicht im Rahmen der Anhörung.
Ausschluss- oder Beschränkungsgründe greifen im vorliegendenFall nicht.

Derbetroffene Lebensmittelunternehmererhält eine Ausfertigung dieses Be-

scheides und kann gegen diesen Bescheid Klage erheben.

2. Gemäß 8 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in
den in $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende
Wirkung. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung
dem oder der Dritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausrei-
chenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist.
DerZeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten.

3. Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß 8 7 Ab-
satz 1 Satz 2 VIG kostenfrei, der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.

Auf die Möglichkeit der Einlequng eines Rechtsbehelfes durch von der

Entscheidung betroffene Dritte, insbesondere auf & 80 a Verwaltungs-
gerichtsordnung (VWGO), wird hingewiesen.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen,die der Internetpräsenz

der Verwaltungsgerichtsbarkeit www.vgh.bayern.de zu entnehmensind.
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Hinweis:DieKlageerhebungpereinfacherE-Mailistnichtzugelassenund
entfaltetkeinerechtlichenWirkungen!

Inder Klage müssen Sieden Kläger,den Beklagten(FreistaatBayern)
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen.FernersollenSie
einen bestimmten Antrag stellenund diezur Begründung dienenden Tatsa-

chen und Beweismittelangeben.DerKlageschriftsollenSiediesenBescheid
inUrschriftoderAbschriftbeifügen.Der Klageund allenSchriftsätzensollen
SiebeischriftlicherEinreichungoderEinreichungzur NiederschriftAbschrif-
tenfürdieübrigenBeteiligtenbeifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das GesetzzurÄnderung des GesetzeszurAusführungder
Verwaltungsgerichtsordnungvom 22.Juni2007 (GVBl S.390)wurde
das Widerspruchsverfahreninden betroffenenRechtsgebietenabge-
schafft.Es bestehtkeineMöglichkeit,gegen diesenBescheidWider-
sprucheinzulegen.

- KraftBundesrechtsist inProzessverfahrenvor den Verwaltungsge-
richtengrundsätzlicheinGebührenvorschusszu entrichten.

itfreundlichen Grüßen

█
██
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